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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des 
Unternehmens 
1.1. Produktidentifikator 
Produktform: Gemisch 
Produktname: Das Pistaziencreme (510BenchmarX) 
Produktcode: 4260578050296 
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, 
von denen abgeraten wird 
1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 
 Verwendung des Stoffes/des Gemischs: Aromakonzentrat zur Verwendung in 

elektronischen Zigaretten 
1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
URI-Vape GmbH 
Laubacher Weg 28 
35305 Grünberg 
Ansprechpartner: Hendrik Dörr, Patrick Jürgen Nebel 
Telefon: +49 6401 96995 - 0 
E-Mail: geschaeftsfuehrung@uri-vape.gmbh 
1.4. Notrufnummer 
Notrufnummer 116117 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Nicht eingestuft 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie 
schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt 

Unseres Wissens nach stellt dieses Erzeugnis unter Vorbehalt der 
Einhaltung der allgemeinen Vorschriften für die industrielle Hygiene 
keine besonderen Risiken dar. 

2.2. Kennzeichnungselemente 
2.3. Sonstige Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
3.1. Stoffe 
Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 
CAS-Nr. Bezeichnung Anteil 
 EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.  

 GHS-Einstufung 

 
 

121-33-5 Vanillin (4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd) 1 - < 5 % 
     

 Eye Irrit. 2; H319  
121-32-4 Ethyl Vanillin 1 - < 5 % 
     

 Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H302 H315 H319 H335  
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung 

sorgen. 
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Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt Mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und 

vor erneutem Tragen waschen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt Sofort gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Es liegen keine weiteren Informationen vor. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatisch behandeln. 

 

 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall Nicht entzündbar. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Schutz bei der Brandbekämpfung Nur mit geeigneter Schutzausrüstung eingreifen. 

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige 

Schutzkleidung. 
Zusätzliche Hinweise Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die 

Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 
anzuwendende Verfahren 
6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 
Notfallmaßnahmen Verunreinigten Bereich lüften. Persönliche Schutzausrichtung 

verwenden. 

6.1.2. Einsatzkräfte 
Schutzausrüstung Nur mit geeigneter Schutzausrüstung eingreifen. Weitere Angaben: 

siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der 
Exposition/Persönliche Schutzausrüstung". 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
  

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Reinigungsverfahren Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. 
Sonstige Angaben Stoffe oder Restmengen in fester Form müssen in den dafür 

zugelassenen Anlagen entsorgt werden. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 
Entsorgung: siehe Abschnitt 13 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. 
Hinweise zur Brandbekämpfung Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerbedingungen  Keine besonderen Mapnahmen erforderlich. Behälter dicht 

geschlossen halten. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Aromakonzentrat zur Verwendung in elektronischen Zigaretten 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche  
Schutzausrüstungen 
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8.1. Zu überwachende Parameter 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m³ F/m³ Spitzenbegr. Art 

56-81-5 Glycerin  200 E  2 (I)  
 

 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Schutz- und Hygienemaßnahmen 

Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei der 

Arbeit nicht essen und trinken. 

Augen-/Gesichtsschutz 

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 

Handschutz 

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE -

Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind 

in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch 

auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten 

Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. 

Körperschutz 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. 

Atemschutz 

Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. 

 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand Flüssigkeit 
Aussehen Flüssigkeit. 
Farbe Farblos. 

Geruch charakteristisch. 
Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar 
pH-Wert Keine Daten verfügbar 

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 
(Butylacetat=1) 

Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt Nicht anwendbar 

Gefrierpunkt 
Siedepunkt 

Keine Daten verfügbar 
Keine Daten verfügbar 

Flammpunkt Keine Daten verfügbar 

Selbstentzündungstemperatur Keine Daten verfügbar 
Zersetzungstemperatur Keine Daten verfügbar 
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) Nicht anwendbar 

   

Dampfdruck Keine Daten verfügbar 
Relative Dampfdichte bei 20 °C Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte Keine Daten verfügbar 
Löslichkeit Keine Daten verfügbar 
Log Pow Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch Keine Daten verfügbar 
   

Viskosität, dynamisch Keine Daten verfügba 

Explosive Eigenschaften Keine Daten verfügbar 
Brandfördernde Eigenschaften Keine Daten verfügbar 

   

Explosionsgrenzen Keine Daten verfügbar 
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9.2. Sonstige Angaben 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
10.1. Reaktivität 

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf. 

10.2. Chemische Stabilität 

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Es sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt  

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Keine unter den empfohlenen Lager- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7) 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

CAS-Nr. Bezeichnung     

 Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode 

121-33-5 Vanillin (4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd) 

 oral LD50             3300 

mg/kg 
Ratte   

 dermal LD50             5010 

mg/kg 
Kaninchen   

121-32-4 Ethyl Vanillin 

 oral LD50             1590 

mg/kg 
Ratte   

 dermal LD50             7940 

mg/kg 
Kaninchen   

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
12.1. Toxizität 
Ökologie - Allgemein Das Product gilt als unschädlich für Wasserorganismen und 

verursacht keine langfristigen Schäden an der Umgebung. 

CAS-Nr. Bezeichnung 
 Aquatische 

Toxizität 
Dosis [h] | [d] Spezies Quelle Methode 

121-33-5 Vanillin (4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd) 
 Akute 

Fischtoxizität 
LC50             57 

mg/l 
96 h Pimephales 

promelas 

(Dickkopfelritze) 

  

121-32-4 Ethyl Vanillin 
 Akute 

Fischtoxizität 
LC50             

87,6 mg/l 
96 h Pimephales 

promelas 

(Dickkopfelritze) 

  

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Das Produkt wurde nicht geprüft. 
 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Das Produkt wurde nicht geprüft. 

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow 
121-33-5 Vanillin (4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd) 1,23 
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12.4. Mobilität im Boden 
Das Produkt wurde nicht geprüft. 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Das Produkt wurde nicht geprüft. 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

Weitere Hinweise 
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/ Erdreich gelangen lassen.  
 

 
 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen 

lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt 

werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
14.1. UN-Nummer 
UN-Nr. (ADR) Nicht anwendbar 
UN-Nr. (IMDG) Nicht anwendbar 
UN-Nr. (IATA) Nicht anwendbar 

UN-Nr. (ADN) Nicht anwendbar 
UN-Nr. (RID) Nicht anwendbar 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
Offizielle Benennung für die Beförderung (ADR) Nicht anwendbar 

Offizielle Benennung für die Beförderung 
(IMDG) 

Nicht anwendbar 

Offizielle Benennung für die Beförderung (IATA) Nicht anwendbar 
Offizielle Benennung für die Beförderung (ADN) Nicht anwendbar 

Offizielle Benennung für die Beförderung (RID) Nicht anwendbar 

14.3. Transportgefahrenklassen 
ADR 
Transportgefahrenklassen (ADR) Nicht anwendbar 

IMDG 
Transportgefahrenklassen (IMDG) Nicht anwendbar 
IATA 

Transportgefahrenklassen (IATA) Nicht anwendbar 
ADN 
Transportgefahrenklassen (ADN) Nicht anwendbar 

RID 
Transportgefahrenklassen (RID) Nicht anwendbar 

14.4. Verpackungsgruppe 
Verpackungsgruppe (ADR) Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe (IMDG) Nicht anwendbar 

Verpackungsgruppe (IATA) Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe (ADN) Nicht anwendbar 
Verpackungsgruppe (RID) Nicht anwendbar 

14.5. Umweltgefahren 
Umweltgefährlich Nein 

Meeresschadstoff Nein 
Sonstige Angaben Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
- Landtransport 
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Nicht anwendbar 

- Seeschiffstransport 
Nicht anwendbar 
- Lufttransport 

Nicht anwendbar 
- Binnenschiffstransport 
Nicht anwendbar 

- Bahntransport 
Nicht anwendbar 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß 
IBC-Code 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 
Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch 
EU-Vorschriften 

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU (VOC): 

 

37,601 % 

 

Angaben zur VOC-Richtlinie 2004/42/EG: 

 

37,603 % 

 

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 2012/18/EU: 

 

Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie 

 
Nationale Vorschriften 

Wassergefährdungsklasse: 3 - stark wassergefährdend 

Status: Mischungsregel gemäß Anlage 1 Nr. 5 AwSV 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Keine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
Abkürzung und Akronyme 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European 
Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ) 

 

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service  
LC50: Lethal concentration, 50%  
LD50 Lethal dose, 50%  

 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 

H302                               Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H315                               Verursacht Hautreizungen. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 
Weitere Angaben 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von 
Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und 

Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. 
 

 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur in Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit 
und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des 
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Produktes ausgelegt werden. 


